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Stiftung für Stipendien und Hilfen an Frauen
Die aus einem Teil des Reingewinnes der 5«//« 7955 geschaffene

Stiftung für Stipendien und Hilfen an Frauen sieht ihr Tätigkeitsfeld in
der Gewährung von Stipendien für berufliche Aus- oder Weiterbildung.
Inbezug auf die zu erlernenden Berufe oder die Wege dazu — ob kurz
fristige Anlernung oder Schulung, ob langfristige Einführung oder ei-
gentliche Berufslehre oder Studium - bestehen keine Einschränkungen,
vorausgesetzt, dass der vorgesehene Weg zweckmässig und die beruf-
liehe Eignung vorhanden sind.

Hingegen besteben Einschränkungen inbezug auf das Alter: 25 bis
66 Jahre, und inbezug auf den Personenkreis:

Es werden vor allem nennüme/e ctfer gescTüeTütte /'n7w<?» berück-
sichtigt, die wieder ins Erwerbsleben eintreten und sich selber durch-
bringen, ja vielleicht noch für Angehörige sorgen müssen. Sie sollen die
Möglichkeit bekommen, sich in geeigneter Weise auf die Berufstätigkeit
vorzubereiten.

Im weitern wird an verAeirrztete FViwe« gedacht, die durch die Ver-
hältnisse gezwungen, für ihren Unterhalt oder gar den ihrer Familie
massgeblich aufkommen müssen.

Drittens können /e^ige Fmaie.'z berücksichtigt werden, aber nur in
besonderen Fällen, z. B. wenn sie durch die Erfüllung von Unterstüt-
Zungspflichten gegenüber ihrer Familie verhindert waren, rechtzeitig an
ihre eigene Ausbildung zu denken.

Der Begriff „Helfen" im Titel der Stiftung darf nicht dazu ver-
leiten, Hilfe für den Lebensunterhalt, z. B. bei chronischer Krankheit,
bei vorgerücktem Alter, in materieller Notlage zu erwarten. Die Stiftung
ist &e/»e UwterVwtzwMgs-fh'wrürÄ/Mwg für in Not geratene Frauen. Sie ist
vielmehr eine Hilfsquelle für Frauen, die sich beruflich ausbilden, spe-
zialisieren, weiterbilden oder umstellen wollen oder müssen, und die
über einen guten Arbeitscharakter, die spezifischen Fähigkeiten und Eig-
nungen und den Willen zum Erreichen des gesteckten Ziels verfügen.

Die Stipendien-Kommission, mit Sekretariat in OÄerrzez/e« Z//. Fraw
ALo-grzf Co/owt/m-rfe Äowge;«o«f, Fe/z/H.'eg 77. nimmt Gesuche entgegen
und behält sich deren genaue Abklärung und eventuelle Beratung der
Gesuchsstellerinnen durch ihre Mitglieder oder durch Berufsbc. atungs
stellen vor.

A. Z.
Zürich I

Hedaktion: Frau Dr. phil. L. Benz-Burgcr, Richard Wagner-Str. 19, Zürich 2, /* 23 38 99
Sekretariat: Frau M. Peter-Bleuler, Butzenstrassc 9, Zürich 2/38, Telefon 45 08 09

Druck: A. Moos, Ackersteinstrasse 159, Zürich 10/49, Telefon 56 70 37
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